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Der Mißbrauch mit dem Mißbrauch

Art. 13 GG, die Verwirkung von Grundrechten und die

grundrechtsimmanente Mißbrauchsschranke

rt. 18 GG bestimmt, daß jemand,

A der Grundrechte zum Kampf
gegendie freiheitliche demokra-

tischen Grundordnung mißbraucht, vom
BVerfG zu einer Verwirkung seiner
Grundrechte verurteilt werden kann. Nor-
mativ geht es somit um die äußerste
Grenzbestimmung dessen, was die Ver-

fassung an Freiheit zuläßt: Wer die
elementarsten Regeln des Gemeinwe-
sens mißachtet, soll in Zukunft nicht
mehr mitspielen dürfen.
Als „streitbare Demokratie“ zeigte die

freiheitlich demokratische Grundordnung
der BRD schon immer scharfe Zähne:
So wurden bspw. in den Siebzigern
massenweise linksorientierte BeamtInnen
aus dem öffentlichen Dienst entfernt
oder aufgrund ihrer Gesinnung gar nicht
erst in diesen Aufgenommen. Das Esta-
blishmentverteufelte alles links der SPD
als verfassungsfeindlich.
Trotzdem hat die Verwirkungser-

klärung nach Art.18 GG in der Ge-
schichte der BRD bislang nur eine
geringe Rolle gespielt: vier Verfahren
beschäftigten bislang das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG), die alle wegen
überlanger Verfahrensdauer eingestellt
wurden: 1952 gegen den stellvertreten-
den Vorsitzenden der Sozialistischen
Reichspartei (SRP) Otto Ernst Remer

und 1974 gegen den Verleger und Chef-
redakteur der „Deutschen National-
zeitung“ Dr. Gerhard Frey. Auch die
1992 noch von Innenminister Rudolf
Seiters eingeleiteten Verfahren gegen
die Rechtsextremisten Thomas Dienel
und Heinz Reisz holten Art.18 GG zwar
aus der jahrzehntelangen Versenkung,
aber es kam ebenso zu keiner Verurtei-
lung.

Die stumpfgeborene
Universalwaffe

Das Potential zu einer politischen
Universalwaffe im Kampf gegen
Verfassungsfeinde hätte die Verwirkungs-
erklärung zweifelsohne — würde sie den
Betroffenen doch den Schutz der Grund-
rechte vor staatlichen Eingriffen entzie-
hen. Daß es bisher nicht dazu kam liegt
hauptsächlich am Entscheidungsmonopol
des BVerfG. Vereinzelt wurde dieses
anhand des für den jeweiligen Einzelfall
einer Verwirkungsentscheidung nach
Art.18 S.2 GGkritisiert: Die Rechtsord-
nung werde durch langwierige Verfah-
ren im Kampf gegen die Feinde der
freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung handlungsunfähig.! Diese Auf-
fassung übersieht jedoch, daß Art. 18
GGnicht nur als Waffe zur Sicherung
des Staatsschutzes, sondern auch dem
Schutz des Bürgers durch die Monopoli-
sierung der Verwirkungsentscheidung
beim BVerfG dient.” Man stelle sich
dieses Instrument in der Hand einer
Regierung vor!

Ein Schattendasein mag der Norm
aber auch ihrer weitgehenden Unbe-
stimmtheit wegen beschieden sein.’ Ein
Mißbrauch nach Art. 18 GG soll zum
Beispiel vorliegen, wenn „nachhaltig-
aggressiv die Beeinträchtigung oder Be-
seitigung derfreiheitlich demokratischen
Grundordnung angestrebt wird“ und die
Mittel hierfür „zweckbezogen undplan-

voll ausgewählt“ werden. Des weiteren
müsse die Gefährlichkeit des Kampfes
objektiv wenigstens noch bestehen.*
Neben der Frage, wann ein Mißbrauch

und wann eine Verwirkung von Grund-
rechten vorliegt, ist insbesondere auch

umstritten, ob Art. 18 GG eine Sperr-

wirkung im Verhältnis zu einfach-
gesetzlichen Normen, insbesondere dem
politischen Strafrecht entfaltet. Unter-
läuft bspw. das als Nebenstrafe verhäng-
te Berufsverbot gegeneinenrechtsextre-
men Redakteur die außergewöhnliche
Kompetenz des BVerfG?
Das BVerfG meint, daß ein Verstoß

gegen sein Entscheidungsmonopol dann
vorliege, wenn von anderen staatlichen

Organen Maßnahmen ausgesprochen
werden, die eine „Verwirkung“ gem.
Art. 18 GG darstellen oder ihr gleich-
kommen.’ Es wird dabei auf einen
Vergleich der angedrohten Rechtsfolge
abgestellt. Entscheidendseinichtalleine
der tatsächlich grundrechtsmindernde
Effekt der Maßnahme,° da dies zu dem

Ergebnis führe, daß auch die Verhän-

gung einer Freiheitsstrafe wegen Art.18
GG verfassungswidrig wäre.” Hinzu-
kommen müsse ein „finales Element“ in

der Gestalt, daß nur solche Grundrechts-
minderungen einer Verwirkung gem.
Art. 18 GG gleichkämen, die präventiv,
zu Verhinderung künftiger Angriffe auf
die freiheitlich demokratische Grund-
ordnung verhängt werden.®
Andere Auffassungen beantworten die

Frage der Sperrwirkungdes Art. 18 GG
nicht (nur) unter der Perspektive der
besonderen Sanktion „Verwirkung“
(Rechtsfolge), sondern im Hinblick auf

die enumerative BeschränkunginArt. 18
S.1 GG (Tatbestand). Dabei bestehen

dann wiederum unterschiedliche Auffas-
sungen darüber, wann eine Tatbestands-
identität vorliegt. In aller Verschieden-
heit der Ansichten wird jedoch das
politische Strafrecht als durch Art. 18
GG und die Kommunikationsgrundrechte
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begrenzt angesehen und in seine (vor-
wiegend) repressive Schranken verwie-
sen. Art. 18 GG bringt so dogmatisch die
freiheitsverbürgende Funktion der Ver-
fassung zum Ausdruck. Dies entspricht
der Stellung der Norm im Grundrechts-
teil. Folglich weist Art.18 GG alle
naiven Ansprüche auf autoritative Lö-
sungen (Ausgrenzungen von Gegnern)
zurück in die demokratische Arena.

Das Prinzip der streitbaren
Demokratie

Es war das BVerfG selbst, das der

Grundrechtsverwirkung nach Art. 18 GG
aber eine indirekte Geltung verschaffte:
Die Bestimmung bilde verfassungs-

systematisch mit Art. 9 Abs. 2undArt. 21
Abs. 2 GG die Normtriasfür das Prinzip
der „streitbaren Demokratie”.” Mit die-

ser verfassungsrechtlichen Grundsatz-
entscheidung eröffnete sich nach Vor-
stellung der BVerfG die Möglichkeit,
Angriffe auf die freiheitlich demokrati-
sche Grundordnung energischer abzu-
wehren.'® Eine (allgemeine) Verfassungs-
treue als BürgerInnenpflicht,'! hergelei-
tet aus dem Grundsatz der „streitbaren
Demokratie“, revidierte das BVerfG zwar

wieder, aber fordert seitdem in ständiger

Rechtsprechung ebendies für BeamtInnen
gemäß Art. 33 Abs. 2, 3 und 5 GG:!? Die

freiheitlich demokratische Grundordnung
fordere BeamtInnen, die aktiv für Staat

und Verfassung eintreten. Eine „formal

korrekte, im übrigen uninteressierte, küh-
le, innerlich distanzierte Haltung“ genü-
ge nicht.'? Sogenannte Radikalenerlasse
setzten diese Grundrechtsdogmatik in
Praxis um undsorgten in den Siebzigern
für die Entfernung von extremistischen
Lehrer- und BriefträgerInnen aus dem
öffentlichen Dienst.

Mitder objektiv-rechtlichen Konstruk-
tion der freiheitlich demokratischen
Grundordnung setzte Karlsruhe den
schon im Lüth-Urteil'* eingeschlagenen
dogmatischen Wegfort, objektive Grund-
und Wertentscheidungen oder Grundsatz-
normen aus der Verfassung zu postulie-
ren. Doch sind weder die genauen Inhal-
te dieser Grundordnung abschließend
definiert, noch lassen sich Werte rational

nachprüfbar begründen.'® Des weiteren
schafft diese freiheitlich demokratische
Grundordnung,als Essenz der „Wertent-

scheidungen“ über die konkreten positi-
ven Normender Verfassung gestellt eine
„Meta-Legalität“, deren Ausflüsse zwar

legitim sein mögen, aber auf Basis des

positiven Rechts nicht legal sind.'°
In den letzten Jahren ist die Hysterie

der Extremisten-Debatten verflogen. Al-
lein Klein, der Nachfolger von Dürig,

forderte 1996 einen neuen Gerichtshof
für Anliegen nach Art.18 und 21 GG
damit der Staatsschutz nicht schon im
Vorverfahren eines überlasteten BVerfG
scheitern müsse."

Ernstzunehmender und klandestienerist
dagegendie die objektivrechtliche Linie
des BVerfG weiter fortführende Diskus-
sion über den „Grundrechtsmißbrauch“

durch Extremisten. Extremisten, so die
Grundposition der, sollen keinen Grund-

rechtsschutz erhalten.
Zwar ist der Weg, den „Grundrechts-

mißbrauch“ zu ahnden, ohne zuvor eine
(Verfassungs-) Treuepflicht für Bürge-
Innen zu statuieren. Um jedoch dem
„Grundrechtsterror der Bürger“ nicht
ausgeliefert zu sein, der im Gewande
von Kunst- und Religionsfreiheit daher-
komme,'? habensie folgenden dogmati-
schen Ausweg erkoren: „Mißbrauchs-

verhalten“ soll von vornherein nicht
mehr vom Schutzbereich des Grund-
rechts umfaßtsein.

Als Kronzeuge für die Figur des
Grundrechtsmißbrauchs als immanente
Schranke der Grundrechtsgewährleistung
wird Konrad Hesse zitiert, der darauf

aufmerksam machte, daß „Grundrechte

[...] nur ihrem Geist gemäß, nicht ihrem

Geist zuwider gebraucht werden“ sol-
len.!? Bei Hesse jedochbleibt offen, ob
der Mißbrauch schon immanent im

Schutzbereich eines Grundrechts oder
erst bei der „praktischen Konkordanz“,

also der Verhältnismäßigkeitsüber-
prüfung des Grundrechtseingriffs eine
Rolle spielensoll.
Noch weiter geht ein Vorschlag, der

mit Hilfe einer „Verantwortungsethik“
aus den Prinzipien der Art. 1, 18 und 20

GG allen Grundrechten verfassungs-
immanent (Mißbrauchs-) Grenzen set-

zen will.”
Gegen all diese Auffassungen einer

Mißbrauchsbegrenzungen von Grund-
rechten stehen gewichtige verfassungs-
rechtliche Argumente. Zunächst ver-
kennt die Lehre den Wortlaut der Verfas-
sung, die Grundrechte häufig unter spe-
zifische und insofern abschließende
Schrankenvorbehalte gestellt hat. Somit
wird die Grenze zwischen einfachem
Recht und Verfassungsrecht verwischt,

da die Frage nach der Schutzwürdigkeit
des Verhaltens (zum Nachteil des

Grundrechtsträgers) von einem einfa-
chen Gesetz bestimmt wird, so daß

auch der Wesensgehalt eines
Grundrechts gemäß Art. 19
Abs. 2 GG nicht mehrgarantiert
ist. Darüber hinaus kehrt jedwe-
de Mißbrauchsdogmatik die Recht-
fertigungslast, die der Staat für

Grundrechtseingriffe trägt, gegen
die Grundrechtsträger, der nach

Art.1 Abs.3 GG ja geschützt
werdensoll, um. Extremisten den
Grundrechtsschutz zu versagenist
kein gangbarer Weg. Die Kon-
struktion der freiheitlich demo-
kratischen Grundordnung als
Grundsatzentscheidung und
neuerdings Versuche eine
Mißbrauchsdogmatik zu schaf-
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fen offenbaren ein repressives Staats-
verständnis. Staat und Gesellschaft wer-
den getrennt gesehen. Dabei bilden die
sozialen Spannungen und die aufeinan-
derprallendenInteressen im Öffentlichen
Raum gerade das produktive (Zu-
kunftslösungs-) Potential eines republi-
kanisch verfaßten Staates. Die Aus-
grenzung im Öffentlichen Prozeß nach
dem Freund-Feind Schema ist zumin-
dest verfassungsrechtlich erschwert. Das
Austragen von Konflikten ist ein gesell-
schaftliches Therapeutikum, auch wenn

es vielen unerträglich erscheint.?!
Felix Ginthum ist ADAC-Unfallberater
und demnächst Beamter auf Widerruf
in Potsdam.
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